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Fahrer 

F 8  Fahrerschulungen / Sicherheitstraining / Verkehrsrechtliche 
Schulung (2)  

 
Werden zusätzliche Schulungen des Fahrpersonals durchgeführt ? 
 
Werden zusätzliche Schulungen und praktische Trainings zu den Themen Verkehrssicherheit, 
Arbeits- und Gesundheitsschutz, Verhalten gegenüber Fahrgästen, Qualitätsanforderung der 
Taxizentralen / behinderten Personen, Eltern und Betreuern durchgeführt? 
 

- Nachvollziehbarkeit anhand der Nachweise. (qualifizierte Anbieter) 
 
- innerhalb von 5 Jahren mindestens ein praktisches Fahrertraining  
 
- alternierende Durchführung, das bedeutet theoretische Vorschriftenschulung und 

praktisches Fahrsicherheitstraining im Wechsel  
 

- ggf. gesonderte Schulung vor der Wintersaison (z.B. jeden Oktober) in den richtigen 
Umgang und die Montage von Schneeketten unterwiesen. 

 
- Regelmäßige Trainings für Notfallsituationen (Erste Hilfe, Dehydrierung von 

Fahrgästen, Verhalten bei Unfall, Bergung Verletzter, Unfallnachsorge)?  
(min. 1x in 5 Jahren)  

 
- Erfolgt eine regelmäßige Schulung im Umgang mit behindertengerechter Ausstattung 

des Fahrzeuges, Einweisung in Neuerungen der Hersteller 
 

- Erfolgt eine regelmäßige Schulung in Bezug auf Vorgaben der Taxizentralen, der 
Abrechnungsmodalitäten sowie rechtlicher Änderungen? 

 


